
Verfahren

geplanten Straßenachsen
Höhenlage der

Zufahrten

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am                       
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung dieses
Bebauungsplanes beschlossen.

Der öffentliche Darlegungs- und Anhörungs-
termin gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist am
                                 durchgeführt worden.

Der Rat hat am                           diesen Änderungs-
entwurf und seine öffentliche Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Dieser Plan und die Begründung haben
gemäß §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
                           bis                                
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich
ausgelegen.

Dieser Plan ist vom Rat gemäß §10 BauGB in Verb.
mit den §§ 7 und 41 GO NW am                               
als Satzung beschlossen worden. Gemäß § 86
Abs. 4 BauO NW sind die örtlichen Bauvorschriften
als Festsetzungen in den Bebauungsplan
aufgenommen worden.

besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Verkehrsfläche mit

Dieser Bebauungsplan wird hiermit 
ausgefertigt.

Der Bebauungsplan ist am                                 gemäß
§ 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden mit 
dem Hinweis darauf,bei welcher Stelle der Plan während 
der Dienststunden eingesehen werden kann. Mit dieser
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getre-
ten. Der Hinweis auf die Vorschriften des § 44 BauGB
und des § 215 BauGB ist erfolgt.

Bürgermeister

Der Bürgermeister
Coesfeld,

Bürgermeister

Coesfeld,
Der Bürgermeister

Bürgermeister

Coesfeld, Coesfeld,
Der Bürgermeister

Schriftführer

i.A.

Schriftführer

Entwurf und Bearbeitung:

i.A.

Schriftführer Bürgermeister

i.A.

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW
(GO NW), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28.03.2000 (GV NW S. 245)

Coesfeld,               i.A.

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen 
des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist
geometrisch eindeutig.
Die Planunterlage entspricht dem Katasterbestand
von August 2004.

Gebäudehöhe

Gas

Wasser

öffentl. best. Verm.-Ing.

Flächen für Versorgungsanlagen Zweckbestimmung:

Zeichenerklärung

§ 9 Bau GB und BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

0.3 Grundflächenzahl GRZ

und sonstigen Bepflanzungen

4.

Baugebiet

  H max.
107,0 m

DachneigungBauweise

Bauweise

b besondere Bauweise Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche Straßenbegrenzungslinie

pfb

GRZ BMZ

Coesfeld,              

Grünflächen
Zweckbestimmung:

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

Bindung für die Erhaltung
von Bäumen

Baumassenzahl BMZ

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen
Zweckbestimmung:

St   Stellplätze

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
gr  Gehrecht     fr   Fahrrecht      lr   Leitungsrecht

Industriegebiet

9.0

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des gesamten Bebauungsplanes

§ 86 BauO NW

0°-30° festgesetzte Dachneigung

Zeichenvorschriften für Katasterkarten in NRW

Wohngebäude und öffentliche
Gebäude (Bestand)

Wirtschaftsgebäude, Garagen
(Bestand)

Rechtsgrundlagen:

19

5. Landeswassergesetz (LWG NW)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25.06.1995 (GV NW S. 926),
zuletzt geändert am 04.05.2004
(GV NW S. 259)

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der
Bekanntm. vom 27.08.1997 (BGBl.I S.
2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert
durch Art. 1 d. Ges. vom 24.06.2004
(BGBl. I S. 1359)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),
zuletzt geändert am 22.04.1993
(BGBl. I S. 466)

§ 86 der Bauordnung für das Land NW
(BauO NW) vom 01.03.2000 (GV NW
S. 256), zuletzt geändert am 04.05.2004
(GV NW S. 259)
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Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen -Nr. 67 vom 20. August 1982  
Anhang zum RdErl. d. Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales NW vom 9.7. 1982 (MBI. NW. 1982 S. 
1376/SMB1. NW.280)  
 

Abstandsliste 1982  
 
 
Abstands- 
klasse 

 
   Abstand 
    In m 

 
     Lfd.Nr 

                              
                                         Betriebsart 

 
 
I  1 500   1  Kokereien  

2  Betriebe zur elektrothermischen Herstellung von Chrom, Mangan, Karbiden, 
Korund u.a. sowie von Ferrolegierungen  

3  Erdölraffinerien mit chemischer Weiterverarbeitung  
4 Fabriken der chemischen Industrie mit mehr als 10 Produktionsanlagen  
5 Anlagen zur Herstellung von Viskosekunstfasern  

II  1 200   6  Hochofenwerke  
7  Stahlwerke (ausgenommen Stahlwerke mit Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamt-  

abstichgewicht)( *)  
8  Erdölraffinerien ohne chemische Weiterverarbeitung  

 
 
III 1 000   9  Erzsinteranlagen  

10  Fabriken zur Herstellung von Betonformsteinen und Betonfertigteilen im Freien
  (*)  

11 Anlagen zur Kohlevergasung   
12 Blei-, Zink- und Kupfererzhütten   
13 Aluminiumhütten  
14 Anlagen zur Herstellung von Eisen- und Stahlkonstruktionen im Freien (*)  
15 Anlagen zur Herstellung von Stahlbehältern im Freien (*) 
16  Anlagen zum Bau von Schiffskörpern aus Metall im Freien (*)  
17 Fabriken der chemischen Industrie mit höchstens 10 Produktionsanlagen  
18 Anlagen zur Herstellung von Schwefelkohlenstoff  
19  Tierkörperverwertungsanlagen, Anlagen zur Verarbeitung von tierischen Abfäl-  

len  
IV  800   20  Massentierhaltung, soweit genehmigungspflichtig nach BImSchG, aber mehr als  

100 000 Stück Mastgeflügel und/oder Legehennen oder 2000 Schweine  
21  Zementfabriken  
22  Anlagen zur Aufbereitung und zum Brennen von Kalkstein   
23  Schlackenaufbereitungsanlagen  
24 Kraftwerke (Kohle, Öl, Gas) ab 2 TJ/h (ca. 210 MW) (*) 
25  Stahlwerke mit Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht  
26 Stahlgießereien  
27 Metallumschmelzwerke (Altmetallaufbereitung)  
28 Automobil- und Motorradfabriken sowie Fabriken zur Herstellung von Verbren-  

nungsmotoren  
29 Anlagen zur Teerverwertung  
30  Rußfabriken  
31 Anlagen zur Herstellung von Mineraldünger  
32 Sperrholz- sowie Span- und Holzfaserplattenwerke   
33  Rübenzuckerfabriken  
34  Müllverbrennungsanlagen für Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle über 6  

t/h Durchsatz  
 
 
V  500   35  Massentierhaltung, soweit genehmigungspflichtig nach BImSchG, aber  

weniger als 100 000 Stück Mastgeflügel und/oder Legehennen oder 2000 
Schweine  

36 Erzaufbereitungsanlagen  
37  Schotterwerke  
38  Anlagen zur Herstellung von Fertigbeton und Mörtel  
39  Anlagen zum Kalzinieren, Rösten, Schmelzen oder Sintern mineralischer Stoffe 

einschließlich Mineral- und Glasfaserherstellung  
40  Kraftwerke (Kohle, Öl, Gas) unter 2 TJ/h (ca. 210 MW) (*)  
41  Umspannwerke als Freiluftanlagen über 110 kV Unterspannung (*)  
42 Warmwalzwerke und Rohrwerke einschließlich Rohrbogenherstellung (*) 

 
Abstands-
klasse 

 
   Abstand 
    In m 

 
     Lfd.Nr 

                              
                                         Betriebsart 

 
 
 

V 500  43 Schmiede- und Hammerwerke (*)   
44  Kaltwalzwerke (*)  
45 Eisen- und Tempergießereien über 6 t Schmelzleistung  
46  Walz- und Hammerwerke für Leichtmetalle (*)  
47 Anlagen zur Herstellung von Eisen- und Stahlkonstruktionen in geschlossenen 

Hallen (*) 
48  Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen  
49 Anlagen zur Herstellung und Vorfertigung von Dampfkesseln und Rohrleitungen 

(*)  
50 Anlagen zur Herstellung von Stahlbehältern in geschlossenen Hallen (*) 
51 Anlagen zur Herstellung von Bremsbelägen  
52 Anlagen zur Herstellung von Kohleelektroden  
53  Drahtlackierfabriken  
54 Einzelbetriebe der chemischen Grundstoffindustrie  
55  Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen (organische Farbmittel und Pigmente) 
56  Anlagen der pharmazeutischen Grundindustrie  
57  Anlagen zur Kunststoffherstellung  
58 Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen aus Phenolharzen   
59  Anlagen zur Herstellung von Kunstleder und Kunststoffbelägen  
60 Anlagen zum Beschichten und Tränken mit Kunststoffen unter Verwendung von 

Phenolharzen  
61 Anlagen zur Herstellung von technischen Ölen und Fetten 18 
62  Glashütten mit maschineller Glasherstellung  
63  Holzimprägnieranlagen unter Verwendung von Teerölen  
64 Papierfabriken (ohne Zelluloseherstellung) mit Holzschliff  
65  Großschlachthäuser und Schlachthöfe  
66  Ölmühlen mit Raffination  
67  Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe  
68 Schrotthandelsbetriebe mit Kabelabbrennöfen und Fallwerken sowie Autover- 

wertungsbetriebe mit Verschrottung und Shredderanlagen 
69  Autokinos (*)  
70 Betriebshöfe für Straßenbahnen (*)    
71  Deponien  

 
 
VI  300   72 Intensivtierhaltung, soweit nicht genehmigungspflichtig nach BlmSchG, aber  

mehr als 5000 Stück Mastgeflügel und/oder Legehennen oder 300 Schweine  
73  Steinbrüche, Ton- und Lehmgruben   
74 Anlagen zum Mahlen oder Blähen von Ton, Schiefer und Perlit  
75  Steinmahlwerke, -sägereien, -schleifereien, - polierereien  
76  Gewinnung und Aufbereitung von Sand, Bims und Kies (ohne Flusskiesgewin-  

nung)  
77  Anlagen zum Mahlen von Zement und zementähnlichen Bindemitteln sowie von 

Schlacken  
78  Anlagen zur Herstellung von Ziegelei- und anderen grobkeramischen Erzeugnis- 

sen, von Grobsteinzeug für Gewerbe und Landwirtschaft sowie von feuer- und 
säurefesten Keramikerzeugnissen  

79  Anlagen zur Herstellung von Betonformsteinen und Betonfertigteilen in ge- 
schlossenen Hallen (*)  

80  Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (*)  
81  Anlagen zur Herstellung von Kalksand- und Gasbetonsteinen  
82 Anlagen zur Herstellung von Bimsbausteinen, -isolier- und –leichtbauplatten 
83  Anlagen zur Herstellung von Asbestzement und Asbestwaren  
84  Fernheizkraftwerke ab 800 GJ/h (*)   
85  Gaserzeugungsanlagen  
86 Gasverdichterstationen für Fernleitungen (*)  
87 Strangguss- und Flämmanlagen  
88  Presswerke (*)  
89  Stab- und Präzisionsrohrziehereien, Drahtziehereien (*)  
90  Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Schrauben, Kugeln oder 

ähnlichen metallischen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten (*)  
91  Eisen- und Tempergießereien bis 6 t Schmelzleistung  
92 Metallhalbzeugwerke, Metalldrahtziehereien (ohne Leichtmetalle) (*) 
93  Metallgießereien  
94  Schwermaschinenbau  

 
Abstands-
klasse 

 
   Abstand 
    In m 

 
     Lfd.Nr 

                              
                                         Betriebsart 

 
 
VI 300  95  Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren und Batterien  

96  Verzinkungsanlagen  
97  Emaillieranlagen  
98  Anlagen zur Altölregenerierung  
99  Anlagen zur Herstellung von anorganischen Pigmenten  
100  Anlagen der pharmazeutischen Industrie auf rein pflanzlicher Basis  
101  Kunststoff-Schäumungsanlagen  
102 Anlagen zur Herstellung von Gelatine  
103  Lackfabriken  
104  Fabriken zur Herstellung von Seifen und Waschmitteln, Industrie- und sonstigen 

Reinigungsmitteln  
105  Anlagen zum Tränken und Beschichten mit Bitumen  
106  Anlagen zum Beschichten und Tränken mit Kunststoffen ohne Verwendung von  

Phenolharzen (keine Kunststoffbeläge )  
107  Anlagen zur Herstellung von Gummiwaren  
108  Fabriken zur Herstellung von Reifen (einschließlich Runderneuerung) und Gum-  

miförderbändern  
109  Porzellan- und Feinkeramikwerke  
110  Säge-, Furnier- und Schälwerke  
111  Holzimprägnieranlagen unter Verwendung von Salzen  
112 Anlagen zur Herstellung von Bauelementen und in Serien gefertigten  

Holzbauten  
113 Fabriken zur Herstellung von Polstergestellen  
114  Holzmehlfabriken  
115 Fabriken zum Furnieren, Beschichten und Lackieren von Holz  
116 Papierfabriken (ohne Zelluloseherstellung) ohne Holzschliff  
117 Wellpappenfabriken (*)  
118  Rotationsdruckereien  
119  Lederfabriken  
120  Anlagen zur Textilveredelung (z. B. Bleichereien, Färbereien, 

Appreturanstalten), Anlagen zur Herstellung von Schicht- und Kaschierstoffen, 
Stoffdruckereien  

121  Stärkefabriken  
122  Fabriken zur Herstellung von Pommes frites und Kartoffelchips; Anlagen zum  

Rösten von Nüssen  
123 Schokoladenfabriken mit Kakaoröstereien  
124 Anlagen zur Trockenmilcherzeugung  
125 Kaffeeröstfabriken  
126  Hefefabriken  
127 Brauereien und Brennereien  
128 Getränkeabfüllanlagen (*)  
129  Zeitungsspeditionen (*)  
130  Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen und Schrottplätze  
131 Autobusunternehmen, Güterkraftwagenbetriebe, Autohöfe sowie Betriebshöfe 

der Müllabfuhr und der Autobusverkehrsbetriebe (*)  
132  Speditionsbetriebe mit Reinigung von Fahrzeugbehältern  
133  Speditionsbetriebe mit eigenem Lager, Möbelspeditionen und -

transportbetriebe, Lagereien (*)  
134  Kläranlagen  
135  Müllumladestationen  

 
 
VII  200   136  Anlagen zur Herstellung von Gipserzeugnissen für Bauzwecke  

137  Maschinenfabriken und Härtereien  
138 Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhängern  
139  Automatische Autowaschstraßen (*)  
140 Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von Bitumen  
141 Anlagen zur Herstellung von Schlössern und Beschlägen (ohne Gießereien)  
142  Anlagen zur Herstellung von Schleifmitteln und -scheiben  
143 Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und  

sonstigen Holzwaren außer Polstergestellen und Polstermöbeln  
144  Mühlen  
145  Futtermittelfabriken  
146 Brotfabriken und Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren   
147 Fleischwarenfabriken  
148  Räuchereien  

 
Abstands- 
klasse 

 
   Abstand 
    In m 

 
     Lfd.Nr 

                              
                                         Betriebsart 

 
 
VII 200  149  Geflügelschlachtereien  

150  Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung  
151 Margarine- und Kunstspeisefettfabriken 
152 Fabriken für Konserven und Gefrierkost  
153 Speisewürzefabriken  
154 Großkühlhäuser  
155  Mälzereien  
156  Zimmereien (*)  
157 Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung (*)  

 
 
VIII  100   158  Anlagen zum Bootsbau  

159  Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten  
160 Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegraphie- und  

Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen und feinmechanischen 
Industrie  

161  Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von Kunststoff  
162  Anlagen zur Herstellung von Schneidwaren und Bestecken sowie Werkzeugen  

(ohne Hammerwerke)  
163 Schlossereien, Drehereien, Schweißereien, Schleifereien in geschlossenen 

Hallen  
164  Anlagen zur Konfektionierung von pharmazeutischen Erzeugnissen  
165 Anlagen zum Mischen und Abfüllen von Seifen, Wasch- und Reinigungsmitteln 
166  Anlagen der Farbwarenindustrie  
167  Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von 

Phenolharzen 
168 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen 
169  Tischlereien und Schreinereien  
170 Anlagen zur Herstellung von Bürstenwaren  
171  Tapetenfabriken  
172  Druckereien ohne Rotationsdruck  
173 Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern und Taschen,  

Handschuhmachereien und Schuhfabriken  
174 Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte und Putzwolle 
175  Spinnereien und Webereien  
176 Kleiderfabriken und Anlagen zur Herstellung von Textilien  
177 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten  
178 Anlagen zur Herstellung von Essig und Senf  
179  Bauhöfe  
180  Autolackierereien  
181 Großwäschereien und große chemische Reinigungsanlagen  
182  Taxiunternehmen mit eigener Fahrzeugwartung  

 
 

Textliche Festsetzungen 
zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 "Otterkamp II" 
 
 
A. Planungsrechliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und nach 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 
 
1.  Art der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 
1.1 Das Plangebiet wird als Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO ausgewiesen. 
 Zulässig sind 
 -Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
 -Tankstellen. 
1.2 Ausnahmsweise zulässig sind  
 -Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
1.3 Ausnahmsweise nicht zulässig sind 
 -Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
 Betriebsleiter. 
 
1.4 Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO wird das Gewerbegebiet nach den Eigenschaften der pro-
duzierenden Betriebe und Anlagen gegliedert.  
Die Gliederung erfolgt nach der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW vom 9/7/1982. Im 
Änderungsbereich sind damit nur die in der Liste gekennzeichneten Betriebe oder Anlagen 
mit den Nummern 72-182 (Abstandsklasse VI-VIII) zulässig. 
Ausnahmsweise sind Betriebe des nächstgrößeren Abstandes der Abstandsliste zulässig, 
wenn vom Antragsteller der Nachweis erbracht wird, dass die Emissionen soweit begrenzt 
werden, dass keine Immissionskonflikte mit den schutzwürdigen Nutzungen auftreten. 
 
1.5 Zulässigkeit sonstiger Nutzungen                        
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind im Industriegebiet Einzelhan-
delsbetriebe mit folgenden (Haupt-) Sortimenten nicht zulässig: 
 
1. Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation 
2. Kunst, Antiquitäten 
3. Baby-, Kinderartikel 
4. Bekleidung, Lederwaren, Schuhe 
5. Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro-, Haushaltswaren einschl. Leuchten  
6. Foto, Optik 
7. Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe 
8. Musikalienhandel 
9. Uhren, Schmuck 
10. Spielwaren, Sportartikel 
11. Lebensmittel, Getränke 
12. Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren 
13. Teppiche (ohne Teppichboden) 
14. Blumen 
15. Campingartikel 
16. Fahrräder und Zubehör, Mofas 
17. Tiere und Tiernahrung, Zooartikel  ausgeschlossen. 
 
 
1.6 Ausnahmsweise zulässig ist Einzelhandel mit den vorstehenden Sortimenten in funkti-
onalem und räumlichem Zusammenhang mit Handwerksbetrieben oder produzierenden Ge-
werbebetrieben. 
 
 
 
 
2. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellplätze 
In den Bereichen für die eine besondere Bauweise (b) festgesetzt ist, sind Gebäude mit einer 
Länge von über 50 m zulässig. Dabei sind die für eine offene Bauweise festgesetzten 
Grenzabstände gem. Landesbauordnung NW einzuhalten. 
Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.  
 
3. Grundstückszufahrten 
Zufahrten zu den Betriebsgrundstücken sind nur an den im Bebauungsplan dargestellten 
Einfahrtsbereichen zulässig. 
 
4. Sichtfelder 
Sichtfelder sind von jeglicher sichtbehindernden, baulichen oder sonstigen Nutzung oder 
Bepflanzung über 0,70m Höhe -bezogen auf das Straßenniveau der Dieselstraße- freizuhal-
ten. 
 
5. Einfriedigungen 
 
Einfriedigungen sind nur mit heimischen, ortstypischen Hecken oder mit einem max. 1,80 m 
hohen, transparenten "Metallzaun" zulässig. Bezugshöhe hierfür ist das jeweilige natürliche 
Geländeniveau. 
 
6. Höhe baulicher Anlagen 
Festgesetzt wird die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen über Normalhöhen-Null 
(NHN). Die Höhenbegrenzung gilt auch für Anlagen, die keine Gebäude i. S. von § 2(2) Bau-
ONW sind. 
Eine geringfügige Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderli-
che, untergeordnete Bauteile (z.B. für Schornsteine, Antennen, Masten, technische Aufbau-
ten für Aufzüge) kann ausnahmsweise zugelassen werden.  
 
7. Werbeanlagen 
Außerhalb der überbaubaren Flächen sind keine Werbeanlagen, Informationsschilder, Weg-
weiser, Bemalungen usw. zulässig. Innerhalb der überbaubaren Flächen ist firmenbezogene 
Eigenwerbung an den Gebäuden, gestalterisch abgestimmt auf die Gebäudeproportionen 
und die architektonische Gliederung der Baukörper, zulässig. Oberhalb der Gebäudekanten
sind Werbeanlagen nicht erlaubt. 
Bei frei stehenden Werbeanlagen darf eine Höhe von 5 m über dem natürlichen Geländeni-
veau nicht überschritten werden. 
Die Gesamtgröße aller Werbeanlagen darf max. 5 m² betragen. 
Materialien, Farben oder sonstige Effekte die eine hochglänzende, eine grelle oder eine Sig-
nalwirkung ergeben, sind unzulässig. 
 
 
 
B. Festsetzungen gem. § 86 Landesbauordnung NW und nach dem Baugesetzbuch 

(BauGB) 
 
1. Äußere Gestaltung der Baukörper  
Die Fassaden der neu zu errichtenden Gebäude müssen aus Mauerwerk, Putz, Metall, Holz 
oder Sichtbeton bestehen.  
Materialkombinationen mit Stahl und Glas sind zulässig. 
 
In dem Baugebiet sind alle Dachformen bis zu einer Neigung von 30° zulässig. Ausnahmen 
können zugelassen werden, sofern die Abweichung aus betrieblichen oder konstruktiven 
Gründen erforderlich ist. 
 
 
B. Festsetzungen nach § 51a Landeswassergesetz (LWG NRW) 
 
PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materialien (mit mind. 25% Fugenanteil), z. B. 
wasserdurchlässigem Betonstein, Rasenfugenpflaster etc. zu belegen. 
Der dafür erforderliche Aufbau muss den Regeln der Technik entsprechen und eine dauer-
hafte Versickerung ermöglichen.  
LKW-Stellplätze sind an die öffentliche Regenwasserkanalisation anzuschließen. 
Das sonstige Niederschlagswasser und das Schmutzwasser sind in die Trennkanalisation in 
der Dieselstraße einzuleiten.  
 
 
C. Hinweise 
 
1. Denkmäler  
Falls bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauer-
werk, Einzelfundamente aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-
denbeschaffenheit) entdeckt werden, ist dieses der Stadt Coesfeld (Untere Denkmalbehör-
de) und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Westf. Museum für Archäologie / Amt für 
Bodendenkmalpflege, Münster) unverzüglich anzuzeigen. 
 
2. Kampfmittel / Altlasten 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist keine Kampfmittelbelastung bekannt. Altlasten 
oder Altlastenverdachtsflächen wurden im Plangebiet nicht vorgefunden.  
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